






 

 

 

Delegiertenversammlung 07.06.2016 
Hinweis: Es wird gemäß Satzung eine Tonaufzeichnung der Delegiertenversammlung erfolgen 
 

Vorläufige Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung der Delegierten und Gäste 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

3. Feststellung der Tagesordnung  

4. Ehrungen 

5. Rechenschaftslegung  

a. Jahresbericht des Aufsichtsrates 

b. Jahresbericht des Vorstandes 

c. Jahresbericht des Ehrenausschusses 

6. Vorstellung des Jahresabschlusses 2015 

7. Entlastung des Vorstandes 

a. Bericht der Kassenprüfer 

b. Beschlussfassung über Entlastung des Aufsichtsrates, Vorstandes und des 

Ehrenausschusses 

8. Beschluss über den Wirtschafts- und Budgetplan 2016 

9. Wahlen  

a. Aufsichtsrat 

b. Ehrenausschuß 

10. Beschlussfassung der geplanten Satzungsänderungen 

11. Beschlussfassung Sportstättenplanung 

12. Beschlussfassung über weitere vorliegende Anträge  

13. Verschiedenes  

 

Mit sportlichem Gruß 

Carsten Schittkowski, Horst Werner & Kurt Wagner 



Bericht Vorstand - DV 07.06.2016 
 

Liebe Delegierte, 

WIR bewegen Henstedt-Ulzburg. 

Dieses Motto haben wir uns für das Jahr 2016 auf die Fahnen geschrieben. Wir identifizieren uns mit der Ge-

meinde, mit dem gesamten SVHU und seinen Abteilungen und gemeinsam wollen wir viel bewegen. Dies ist 

keine leichte Aufgabe, denn die gesellschaftlichen Anforderungen an Sportvereine sind höher denn je. 

Wir sind Dienstleister, Begegnungsstätte, Erzieher, Talentsichter, Rückhalt, Vorbild, Übungsleiter, Präventions-

beauftragter, Motivator, Bildungsexperte, Eventmanager, medizinischer Leistungserbringer und wohlmöglich noch 

viel mehr. 

All diese Punkte wird der neue Vorstand auch in Zukunft versuchen mit Leben zu füllen.  

Am 17.01.2016 gab es ein Strategiemeeting zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand, abgeschieden von 

jeder Ablenkung in der Strengliner Mühle. Einige der Ergebnisse dieses Meetings haben wir schon in die Pla-

nungsphasen überführt und einige konnten wir sogar schon abschließen.  

Hier möchten wir das Sportstättenkonzept des SVHU besonders erwähnen. Auf dieses Konzept werden wir am 

Ende des Berichtes noch detaillierter eingehen. 

Die neue Homepage hat endlich das Licht der Welt erblickt und ist jetzt online. Kleine Kinderkrankheiten und 

noch fehlende Informationen werden wir jetzt im Livebetrieb beheben und weiter die Homepage mit Leben erfül-

len. 

Im Bereich Merchandising hat der SVHU eine eigene Vermarktungsfirma gegründet. Die SVHU Marketing & 

Vertriebs UG wird sich künftig um die Vermarktung des Vereines kümmern. Dieses ist erforderlich um Geschäfts-

betrieb vom ordinären Vereinswesen zu trennen. Der Shop, der unter www.svhu-shop.de zu erreichen ist, wird 

ständig weiter ausgebaut und somit das Portfolio erweitert. 

 

Aufgreifend der Analyse der Mitgliederstruktur können wir sagen, 

dass es keinen Zuwachs an Mitgliedern gegeben hat. 

Aber es gilt auch, wer Sport in HU machen möchte, der kommt 

zum SVHU!  

Die Analyse hat weiterhin gezeigt, dass zahlreiche Mitglieder aus 

einem Radius von bis zu 40 km für spezielle Sportangebote wie 

Bogenschiessen, Tanzen oder Kurse anreisen. Ziel muss es sein, 

http://www.svhu-shop.de/


den so überregionalen gefragten Sparten ein Zuhause zu schaffen, in denen sie sich weiterentwickeln können. 

Leider hat der Verein es noch nicht geschafft den negativen Trend in der Mitgliederentwicklung zu stoppen. Die-

ses ist und kann nur das primäre Ziel des Vorstandes und des ganzen Vereines sein. 

Die Abrechnung mit den Kostenträgern für Rehasport haben wir bereits erfolgreich auf ein Online-

Abrechnungssystem umgestellt. Die Optimierung hat den Zeitaufwand deutlich verringert.  

Nach der eher zaghaften Öffnung des Vereines für Asylbewerber möchten wir gerne vermehrt die Integration 

durch Sport fördern. Dafür haben wir unser gesamtes Sportangebot geöffnet.  

Unsere erfolgreichen Sportler aus dem Jahr 2015 wurden auf einer Veranstaltung der Gemeinde für Platzierun-

gen bei Landesmeisterschaften, Norddeutschen- und Deutschen Meisterschaften geehrt.  

Neue Sparten im SVHU 

Seit dem 01.03 haben wir in der Sportanlage Rot eine Dartssparte untergebracht. Ebenfalls seit dem 01.03 haben 

wir eine weitere asiatische Kampfkunst mit aufgenommen:Ju-Jutsu und ab dem 01.04.2016 haben wir wieder die 

Sparte Minigolf. 

Weitere Infos zu den Sportarten gibt es unter www.sv-hu.de oder in der Geschäftsstelle. 

 

Mitgliederforum 

Es ist eine neue Plattform vorgesehen, um die Kommunikation zwischen Mitgliedern und Vorstand zu verbessern. 

Nach der Delegiertenversammlung Anfang Juni (07.06.) lädt der Vorstand des SVHU alle Mitglieder zum Mitglie-

derforum in das Bürgerhaus ein. Der Termin ist auf den 28.06. festgelegt. Beginn der Veranstaltung ist um 19:00 

Uhr. 

SVHU Ehrenausschuss 

Der Ehrenausschuss wird in Zukunft die Verbindung zwischen dem Vorstand und den Abteilungen sein. Folgende 

Mitglieder des Ehrenausschusses haben die aufgeführten Sparten übernommen: 

�x Gudrun Möckel: Basketball, Fußball männlich, Herzsport, Hockey, Leichtathletik, Rehasport  

�x Rolf Schüller: Tanzen, Badminton, Skat, Ju-Jutsu 

�x Werner Hohnholt: Tennis, Volleyball, Handball, Turnen 

�x Gerhard Biehl: Aikido, Kniffeln, Judo, Kickboxen, Karate, Bogenschießen, Fußball weibl., Tischtennis 

�x Horst Löhr: Sportland, Reiten, Schach, Laienspiel, Darts 

http://www.sv-hu.de/


Beschilderung  

Die Gemeinde hat freundlicherweise die Beschilderung in HU 

sehr schnell umgestellt. Ab sofort heißen unsere Sportanla-

gen nach den Farben der Gründervereine. Somit sind die 

alten Kürzel aus dem Gemeindebild verschwunden. 

SVHU Sportanlage BLAU  Olivastr./Beckersberg 

SVHU Sportanlage ROT  Bgm.-Steenbock-Str.  

SVHU Sportanlage GRÜN  Schäferkampsweg 

 

Neue Vorteilspartner 

Salzoase Ulzburg bietet unseren Mitgliedern 5% Rabatt für Kinder und Erwachsene auf eine Einzelkarte, sowie 

5er & 10er Karten und Monats- & 3 Monatskarten. 

Westerland.dk unterstützt bei jeder Buchung eines Ferienhauses in Dänemark den SVHU mit 5% und darüber 

hinaus �H�U�K�D�O�W�H�Q���6�L�H���������(�U�P�l�‰�L�J�X�Q�J�����%�X�F�K�X�Q�J�H�Q���E�L�W�W�H���P�L�W���G�H�P���+�L�Q�Z�H�L�V���Ä�6�9�+�8�³�� 

Skipper, die Segelschule an der Ostsee, ist ebenfalls ein neuer Partner. Anmeldungen zu Segelkursen über das 

�2�Q�O�L�Q�H�S�R�U�W�D�O���P�L�W���G�H�P���+�L�Q�Z�H�L�V���³�6�9�+�8�´���E�U�L�Q�J�H�Q���������(�U�P�l�‰�L�J�X�Q�J���D�X�I���G�H�Q���.�X�U�V�� 

Weitere Infos auf unserer Homepage. 

 

SG Handball 

Der SG Vertrag zwischen dem HSV Norderstedt und dem SV Henstedt-Ulzburg wurde von beiden Seiten unter-

zeichnet. Somit wird die 1. Herrenmannschaft in der kommenden Saison unter dem Namen SG Norders-

tedt/Henstedt�æUlzburg ihre Spiele in Norderstedt austragen. 

 

Ehrungen 

Unsere erfolgreichen Sportler aus dem Jahr 2015 wurden auf einer Veranstaltung der Gemeinde geehrt. 

Der Ehrenausschuss und der Vorstand möchten die internen Ehrungen des Vereins im Rahmen von zwei Veran-

staltungen jährlich in der Diskothek Joy durchführen. Geplant sind die Termine 16.07.16 und 14.01.17. Auf der 

Veranstaltung im Juli sollen die unterjährigen Ehrungen stattfinden und bei der Veranstaltung im Januar die zum 

Jahresende  endenden Sportarten. Eingeladen sind immer alle Mitglieder des SVHU! 



Die Veranstaltungen sind als regelmäßig wiederkehrende Ehrungen geplant. Hier haben wir den letzten Samstag 

vor den Sommerferien und den ersten Samstag nach den Winter-/Weihnachtsferien angedacht. 

 

Abteilungsvorstände 

Wir begrüßen folgende neue Abteilungsleitungen. Dennis Prahl (Basketball), Frank Zipprich (Darts), Jens Fischer 

(Fußball), Wulf Winterhoff (Handball), Hagen Popko-Bäumler (Ju-Jutsu), Giesela Michaelsen (Kniffel) und Björn 

Oehme (Tanzen). 

Wir danken den ausgeschiedenen Abteilungsleitern für das unermüdliche Engagement und wünschen den neuen 

Verantwortlichen viel Erfolg. 

 

Die nächsten Termine / Veranstaltungen 

 Mitgliederforum    28. Juni 2016 19:00 Uhr Bürgerhaus 

 Ehrungen des Saisonwettkampfbetriebes 16. Juli im Joy 

 Laterne-Lauf auf dem Rhen  11. November 

 Hauptausschusssitzung   14. November  

 Ehrungen des Jahreswettkampfbetriebes 14. Januar im Joy 2017 

 Kinderfasching    04. Feb. 2017 

 SVHU Sommerfest 2017,(Anlage Blau) 16. & 17. September 2017 (geplant) 
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Jahresabschluss 2015 
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Der Jahresabschluss ist festgestellt 
1. Ergebnis 2015 
2. Einnahmen-  / Ausgabenübersicht 2015 
3. Verteilung Personalkosten 
4. Forderungen / Verbindlichkeiten 
5. Liquidität 
6. Darlehensbelastung 
7. Kennzahlensystem 
8. Mitgliederentwicklung / Einnahmen Mitglieder 

Delegiertenversammlung 2016 / Finanzen 
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Jahresabschluss 2015 
Übersicht  Einnahmen / Ausgaben 
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�‡Das Ergebnis 2015 liegt deutlich unterhalb der Erwartungen. 

�‡Alle Darlehenszahlungen wurden vertragsgemäß erfüllt. 

�‡Weitere Kredite mussten nicht aufgenommen werden. 

�‡Alle finanziellen Verpflichtungen wurde erfüllt. 

�‡Sondereffekt: 

�‡ Übertragung Rhen-Treff an die Gemeinde 

�‡ Entschädigung durch die Gemeinde 

�‡2015 wurden nur ca. 12.000,- in Sportgeräte investiert. 

�‡Geplante Sanierungen wurden wo immer möglich erneut 
verschoben. 

�‡Ausgaben für Reparaturen Sportland: ca. 6.000,-  (37 Aktionen!) 

Jahresabschluss 2015 
Einnahmen / Ausgaben 
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Jahresabschluss 2015 
Übersicht der Einnahmen 
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Jahresabschluss 2015 
Übersicht der Ausgaben 
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Jahresabschluss 2015 
Übersicht der Personalausgaben 
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Jahresabschluss 2015 
Forderungen / Verbindlichkeiten 
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Jahresabschluss 2015 
Liquidität 
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Jahresabschluss 2015 
Liquidität 
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Jahresabschluss 2015 
Darlehensbelastungen bis 2026 
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Jahresabschluss 2015 
Kennzahlensystem SVHU 
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Jahresabschluss 2015 
Positionen mit hohem Volumen 
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Jahresabschluss 2015 
Ein Beispiel für fragwürdige Ausgaben 
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Jahresabschluss 2015 
Mitgliederentwicklung 

Mitglieder per 01.04.16: 5259 
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Jahresabschluss 2015 
Mitgliederentwicklung 
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Jahresabschluss 2015 
Einnahmen durch Mitglieder 
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Delegiertenversammlung 07.06.2016 
Jahresabschluss 2015 
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Etat 2016 
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�‡Etat für das Jahr 2016 

�‡Einnahmen  

�‡Ausgaben 

�‡Planungen Abteilungen 

Inhalt 
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Etat 2016 
Planung der Einnahmen 
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Etat 2016 
Planung der Ausgaben 
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Etat 2016 
Rahmendaten 

�‡ Einnahmen:  1,688 Mio. �½ geplant. 

�‡ Ausgaben:  1,603 Mio. �½ als Planungsgröße. 
�‡ Bei den bislang eingereichten Planungen ist an die Bildung von Rücklagen (Siehe Liquiditätsverlust) 

für künftige Aufgaben immer noch nicht zu denken. 
�‡ Der SVHU lebt über seine Verhältnisse. 

Im Klartext, in 2015 wurde mehr Geld ausgegeben, als eingenommen wurde. 
�‡ Der Rückgang von 100 Mitgliedern bedeutet Mindereinnahmen von ca. 20.000 �¼ p.a. 

 
�‡ Einzuleitende Maßnahmen: 

�‡ Kürzung der Ausgaben (ist in einigen Abt. konkret angelaufen) 
�‡ Der Investitionsstopp wird für 2016 weiter aufrechterhalten 
�‡ �9�H�U�E�H�V�V�H�U�X�Q�J�H�Q���G�H�V���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���(�U�J�H�E�Q�L�V�V�H�V���L�Q���G�H�Q���Ä�W�H�X�U�H�Q�³���$�E�W�H�L�O�X�Q�J�H�Q�� 
�‡ Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung planen und umsetzen. 
�‡ Verbesserung der Infrastruktur zur Qualitätsverbesserung (Mitgliedergewinnung) 
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Etat 2016 
Planung der Ausgaben pro Abteilung  
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SV Henstedt-Ulzburg e.V. 19.05.2016 
Der Vorstand 
 
 
Vorlage zu TOP 9 a  der TO für die Delegiertenversammlung am 07.06.2016 
 
Wahlen zum Aufsichtsrat  
 
Die Amtszeit der Aufsichtsräte 
 
Henning von Allwöhrden (gewählt am 27.11.2013) 
Tina Kantor  (gewählt am 08.05.2012) 
Ulf Pielke  (gewählt am 11.06.2013) 
 
endet gemäß § 11 Abs. 17 Vereinssatzung am 30.06.2016, so dass für die nächste vierjährige Amts-
zeit neu zu wählen ist. 
 
Nach heutigem Stand stellen sich Tina Kantor und Ulf Pielke zur Wiederwahl. Des weiteren bewerben 
sich als Kandidaten Kristof Kunitsch und Michael Büll. Aus der Versammlung können weitere Vor-
schläge erfolgen. 
 
Gemäß § 11 Abs. 18 Vereinssatzung: Für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder ist die absolute Stim-
menmehrheit der Anwesenden notwendig. Ist sie nicht vorhanden oder herrscht Stimmengleichheit, so 
entscheidet ein zweiter Wahlgang. Gewählt sind dann diejenigen Kandidaten, die in der Reihenfolge 
der für sie abgegebenen Stimmen die meisten Stimmen erhalten haben. 
 
Die Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt. 
 
 
 
Carsten Schittkowski 



SV Henstedt-Ulzburg e.V. 19.05.2016 
Der Vorstand 
 
 
Vorlage zu TOP 9 b  der TO für die Delegiertenversammlung am 07.06.2016 
 
Wahlen zum Ehrenausschuss  
 
Die Amtszeit der Ehrenausschuss Mitglieder 
 
Horst Löhr (Amtszeit noch bis 2018) 
Werner Hohnwolt  (Amtszeit noch bis 2018) 
Ralf Schüller (Amtszeit noch bis 2017) 
 
 
Gudrun Möckel (Wiederwahl oder Neubesetzung) 
Gerhard Biel (Wiederwahl oder Neubesetzung) 
 
 
Nach heutigem Stand stellen sich Gudrun Möckel und Gerhard Biel Mitglieder wieder zur Wiederwahl. 
Aus der Versammlung können weitere Vorschläge erfolgen. 
 
 
§ 17 Ehrenausschuss  
 
1.  
Der Ehrenausschuss besteht aus fünf volljährigen Mitgliedern, die dem Verein seit mindestens 10 
Jahren angehört haben müssen. Sie dürfen neben ihrer Zugehörigkeit zum Ehrenausschuss weder 
dem Aufsichtsrat noch dem Vorstand angehören. Nach Möglichkeit sollte ein Mitglied die Befähigung 
zum Richteramt haben. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Der Ehrenausschuss 
ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei seiner Mitglieder anwesend sind. 
2.  
Die Mitglieder des Ehrenausschusses üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und sind unabhängig und 
frei von Weisungen durch andere Vereinsorgane. Der Ehrenausschuss gibt sich eine Ehrenordnung, 
die von der Delegiertenversammlung zu genehmigen ist. 
Der Ehrenausschuss hat folgende Aufgaben:  
a) Vorbereitung von Ehrungen  
b) Entscheidungen über die Verleihung von Ehrennadeln  
c) Begutachtung der Anträge zur Ernennung von Ehrenmitgliedern  
d) Entscheidungen über Berufungen gemäß § 18 Abs. 3.  
e) Tätigkeit als Ehren- und Schiedsgericht bei Streitigkeiten im Verein  
f) Ausschluss von Mitgliedern (§ 5) 
 
 
gez. Carsten Schittkowski 
Vorstandsvorsitzender SVHU 



§ 3 Verbandsmitgliedschaften (alte Version) Neue Version 
1)   Der Verein ist Mitglied im  
a)   Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.  
b)   Kreissportverband Segeberg e.V. und   
c)   soweit erforderlich in den Fachverbänden der unter a). und b) genannten Verbände 
 
2)   Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der 
Verbände nach Absatz 1 als verbindlich an.  
 
3)   Die Mitglieder des Vereins unterwerfen sich durch ihren Beitritt zum Verein den 
maßgeblichen Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände 
nach Absatz 1. Soweit danach Verbandsrecht zwingend ist, überträgt der Verein seine 
Ordnungsgewalt auf den jeweiligen Verband nach Absatz 1.  
 
4)   Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Vorstand den 
Eintritt in Sportfachverbände und den Austritt aus Sportfachverbänden beschließen.  
 
5)   Die Vereine der Fußball-Frauen-Bundesliga und 2. Fußball-Frauen-Bundesliga sind 
Mitglieder ihres Landes- und/oder Regionalverbandes, die ihrerseits Mitglieder des 
DFB als des Dachverbandes sind. Aufgrund der Bestimmungen über die 
Maßgeblichkeit von DFB-Satzung und DFB-Ordnungen in der Satzung des Landes- 
und des Regionalverbandes und der unmittelbaren oder mittelbaren Zugehörigkeit des 
Vereins zum Landes- und/oder Regionalverband sind auch die DFB-Satzung und die 
DFB-Ordnungen �± insbesondere die Spielordnung mit den dazu erlassenen  
Durchführungsbestimmungen und die Rechts- und Verfahrensordnung �± sowie die 
Regional- und/oder Landesverbandssatzung und die Regional- und/oder 
Landesverbandsvorschriften für die Vereine und ihre Mitglieder verbindlich, soweit sie 
sich auf die Benutzung der Vereinseinrichtung Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-
Bundesliga, die Betätigung bei der Benutzung sowie Sanktionen bei Verstößen gegen 
die Benutzungsvorschriften und den Ausschluss von der Benutzung beziehen. Dies gilt 
auch für die Entscheidungen der DFB-Organe und DFB-Beauftragten gegenüber den 
Vereinen, insbesondere auch, soweit Vereinssanktionen gemäß § 44 der DFB-Satzung 
verhängt werden. Der Verein und seine Mitglieder unterwerfen sich der Vereinsgewalt 
des DFB, des Landes- und/oder Regionalverbandes, die durch die vorstehend  
genannten Regelungen und Organentscheidungen einschließlich der Sanktionen 

1)   Der Verein ist Mitglied im  
a)   Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.  
b)   Kreissportverband Segeberg e.V. und   
c)   soweit erforderlich in den Fachverbänden der unter a). und b) genannten Verbände 
 
2)   Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der 
Verbände nach Absatz 1 als verbindlich an.  
 
3)   Die Mitglieder des Vereins unterwerfen sich durch ihren Beitritt zum Verein den 
maßgeblichen Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände 
nach Absatz 1. Soweit danach Verbandsrecht zwingend ist, überträgt der Verein seine 
Ordnungsgewalt auf den jeweiligen Verband nach Absatz 1.  
 
4)   Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Vorstand den 
Eintritt in Sportfachverbände und den Austritt aus Sportfachverbänden beschließen.  
 
5)   Die Vereine der Fußball-Frauen-Bundesliga und 2. Fußball-Frauen-Bundesliga sind 
Mitglieder ihres Landes- und/oder Regionalverbandes, die ihrerseits Mitglieder des 
DFB als des Dachverbandes sind. Aufgrund der Bestimmungen über die 
Maßgeblichkeit von DFB-Satzung und DFB-Ordnungen in der Satzung des Landes- 
und des Regionalverbandes und der unmittelbaren oder mittelbaren Zugehörigkeit des 
Vereins zum Landes- und/oder Regionalverband sind auch die DFB-Satzung und die 
DFB-Ordnungen �± insbesondere die Spielordnung mit den dazu erlassenen  
Durchführungsbestimmungen und die Rechts- und Verfahrensordnung �± sowie die 
Regional- und/oder Landesverbandssatzung und die Regional- und/oder 
Landesverbandsvorschriften für die Vereine und ihre Mitglieder verbindlich, soweit sie 
sich auf die Benutzung der Vereinseinrichtung Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-
Bundesliga, die Betätigung bei der Benutzung sowie Sanktionen bei Verstößen gegen 
die Benutzungsvorschriften und den Ausschluss von der Benutzung beziehen. Dies gilt 
auch für die Entscheidungen der DFB-Organe und DFB-Beauftragten gegenüber den 
Vereinen, insbesondere auch, soweit Vereinssanktionen gemäß § 44 der DFB-Satzung 
verhängt werden. Der Verein und seine Mitglieder unterwerfen sich der Vereinsgewalt 
des DFB, des Landes- und/oder Regionalverbandes, die durch die vorstehend  
genannten Regelungen und Organentscheidungen einschließlich der Sanktionen 



ausgeübt wird.  
 
6)   Die Unterwerfung unter die Vereinsgewalt des DFB erfolgt auch, damit Verstöße 
gegen die o. g. Bestimmungen und Entscheidungen verfolgt und durch Sanktionen 
geahndet werden können. 

ausgeübt wird.  
 
6)   Die Unterwerfung unter die Vereinsgewalt des DFB erfolgt auch, damit Verstöße 
gegen die o. g. Bestimmungen und Entscheidungen verfolgt und durch Sanktionen 
geahndet werden können. 
 
7)   Weiterhin verpflichtet sich der Verein, dass Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen 
von Unternehmen, die zu mehreren Teilnehmern/Muttervereinen oder mit diesem 
verbundenen Unternehmen in wirtschaftlich erheblichen Umfang in vertraglichen 
Beziehungen im Bereich Vermarktung, einschließlich des Sponsorings, oder des 
Spielbetriebes stehen und / oder an ihnen bedeutend beteiligt sind, nicht Mitglied von 
Geschäftsführungs- und Vertretungsorgangen des Teilnehmers sein dürfen, wobei 
Konzerne und die ihnen angehörigen Unternehmen als ein Unternehmen gelten. 
Ebenso dürfen Mitglieder von Geschäftsführungs- oder Kontrollorgangen eines 
anderen Teilnehmers keine Funktionen in Orangen des Teilnehmers übernehmen. Für 
die Mitgliedschaft in Kontrollorgangen des Teilnehmers kann der DFB auf Antrag des 
Teilnehmers eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Der Antrag ist zu begründen. 

  
 



SV Henstedt-Ulzburg e.V. 20.05.2016 
Der Vorstand 
 
 
Vorlage zu TOP 11 der TO für die Delegiertenversammlung am 07.06.2016 
 
Beschlussfassung Sportstättenplanung  
 
 
Der Vorstand hat in einer Präsentation die Planungen zum Umbau und zur Erweiterung der Sportstät-
ten in Henstedt Ulzburg vorgestellt. 
 
 
Der Vorstand beantragt, dass die Delegiertenversammlung beschließen möge, dass der Vorstand 
beauftragt wird, die Planungen zur Umgestaltung der Sportstätten wie vorgestellt fortzuführen. 
 
Der Vorstand ist bei signifikanten Änderungen verpflichtet, erneut eine Delegiertenversammlung, auch 
eine außerordentliche, einzuberufen, über den Sachstand zu informieren und ggf. eine Abstimmung 
zum geänderten Sachverhalt herbeizuführen. 
 
Langfristige finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen sind ver-
bindlich nur einzugehen, wenn die Zustimmung der Delegierten zuvor eingeholt wurde. 
 
 
 
gez. Carsten Schittkowski 
Vorstandsvorsitzender SVHU 



SV Henstedt-Ulzburg 

Zukunft trifft Perspektive 

Ausarbeitung zur Präsentationen bei Gemeinde & Politik 
März 2016 

Ein Strategiepapier von Carsten Schittkowski & Horst Werner 



Strategiepunkte 

1.0 Alte Planungen 

2.0 Außensportanlagen 

3.0 Sporthallenplanung 



1.0 Alte Planungen 

1.1 Fußballstadion 

1.2 Groß-Sporthalle 



1.0 Alte Planungen 

1.1 Fußballstadion 

Der SV Henstedt-Ulzburg stellt die Planungen für ein Fußballstadion ein, dass 
den Anforderungen für einen Sportbetrieb in der Regionalliga Männer erfüllt.  

1.2 Groß-Sporthalle 

Der SV Henstedt-Ulzburg sieht in der Errichtung einer Halle mit einer 
Zuschauerkapazität von 1.500 Zuschauern keinen bedarf. 



2.0 Außensportanlagen 

2.1 Sportanlage Henstedt 

2.2 Sportanlage Rhen 

2.3 Stadion Beckersberg 

2.4 Sportanlage Gymnasium 

2.5 Hockeysport 



2.0 Außensportanlagen 

- Zwingender Abriss der Umkleideräume und Neubau 

- Austausch eines Rasen- �L�Q���H�L�Q�H�Q���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q�S�O�D�W�]���Ä�+�R�O�O�l�Q�G�L�V�F�K�H�V-�0�R�G�H�O�O�³ 

- Stufen in den kleinen Hang zum höhergelegenden Platz mit einer  
  kleinen Überdachung 

2.1 Sportanlage Henstedt 



2.0 Außensportanlagen 

2.2 Sportanlage auf dem Rhen 

- Nach Fertigstellung der Kunstrasenplätze werden der A-Platz,  
  der Nebenplatz und das Umkleidegebäude aufgegeben. 

- Der B-Platz wird gemeinsam mit der Schule weiter für  
    Trainingsaktivitäten genutzt. 

- Nach der Verlagerung der FB-Aktivitäten wird die Geschäftsstelle  
  im Schäferkampsweg geschlossen. Die Aufgaben werden von  
  der zentralen Geschäftsstelle übernommen. 



2.0 Außensportanlagen 

2.3 Beckersbergstadion 

- Leistungsmannschaften Fußball tragen ihre Heimspiele im Beckersberg aus 

- Kleine Überdachung mit Sitzgelegenheit auf der Gegengerade 

Beispiel 

- Modernisierung der Stadionansage 



2.0 Außensportanlagen 

2.4 Sportanlage am Gymnasium 

- Hier sollte ein Fußballplatz mit Kunstrasen ausgestattet werden 



2.5 Hockey 

Der Hockeysport bekommt in Henstedt-Ulzburg eine immer größer 
werdende Bedeutung.  

2.0 Außensportanlagen 

Ebenso soll ein Feld für den Hockeysport und dem Lacrossesport entstehen. 
Ein Standort für dieses Feld (91,4 m × 55 m)  
müsste von der Politik und der  
Gemeinde noch definiert werden. 

Dieser Bedeutung möchten wir gerecht werden. Auf den neu geschaffenen 
Kunstrasenflächen sollen auch Linierungen für den Hockeysport entstehen. 



3.0 Sporthallenplanung 

3.1 Neue Sporträume / neues Sportzentrum 

3.2 Inhaltliche Planung 

3.3 Sportland 

3.4 Mehrzweckhalle (Tennisanlage/Tennishalle) 

3.5 Bürgerpark 

3.6 Schulsporthallen 

3.7 weitere Bilderoptionen für unseren neuen Sportpark 



3.0 Sporthallenplanung 

3.1 Neue Sporträume / neues Sportzentrum  

Wir, der SVHU, planen ein Zuhause für alle unsere Mitglieder 

 Leichtathletik im Beckersbergstadion 
 
 Fußball im Beckersbergstadion 
 
 Badminton im Sportland 
 
 Bogenschießen im Sportland 
 
 Handball im Sportland 

 

u�Q�G���« 



unsere neue Anlage auf dem ehemaligen Gelände der Tennisanlage  

Ein idealer Standort für die neue Heimat des SV Henstedt-Ulzburg 

3.0 Sporthallenplanung 



unsere Idee zur Regelung der Zufahrt und der Parkplätze für das neue Sportzentrum 

3.0 Sporthallenplanung 



Das neue ZUHAUSE des SV Henstedt-Ulzburg 

3.0 Sporthallenplanung 



3.2 Inhaltliche Planung 

Diese Anlage soll sich über das gesamte  
Arial der ehemaligen Tennisanlage  
erstrecken.  

Beispielhaft eine Darstellung auf dem  
Grundriss der Tennisanlage. 

Ebenfalls werden wir den Wunsch der 
Gemeinde aufgreifen und die alte 
Gastronomie wieder mit Leben erfüllen 
Und sie zum Bürgerpark hin öffnen. 

Wir planen eine Sportanlage mit mindestens 
6 Sporträumen in einer Größe  
von 190 bis 380qm. 

Alle Gebäudeteile sollen miteinander 
Verbunden sein. 

3.0 Sporthallenplanung 



Folgende Sporträume sind in dem Komplex zusätzlich vorgesehen: 

 Geräteräume 
 Sanitäranlagen 
 Sauna mit Außenfläche 
 Außenfläche für die Gastronomie 
 Geschäftsstelle 
 Fitnessraum 
 Seminarräume 

Folgende Sportarten könnten in dem Komplex ihr Zuhause finden 

 Budosportarten 
 Kampfsport 
 Gymnastik 
 Turnen 
 Rehasport 
 Tanzen 
 Betriebssport 

 Kinderbetreuung 
 Ballspielgruppen 
 Erlebnissport 
 Sportmotorische Grundschulung 
 Tischtennis 
 uvm.. 

3.0 Sporthallenplanung 



Durch die Verlagerung von Sportarten aus den Sporthallen würden 
Kapazitäten in den hiesigen Sporthallen frei, die wir entsprechend mit den 
�Ä�*�U�R�‰�H�Q�³���+�D�O�O�H�Q�V�S�R�U�W�D�U�W�H�Q���D�X�V�I�•�O�O�H�Q���N�|�Q�Q�W�H�Q�� 

Durch Schaffung eines solchen Sportkomplexes hätten die Mitglieder ein  
sportliches wie kulturelles Zuhause. 

Die Stärkung des �Ä�:�,�5�³�� 

3.0 Sporthallenplanung 



3.2 Sportland  
 
Das Sportland kann nach Errichtung der neuen Sportanlage einer anderen 
Verwendung zugeführt werden. 

Aufwendige und sehr kostspielige Sanierungen können ausgesetzt werden. 
Das für die Sanierung erforderliche Geld kann sinnvoller für den Bau neuer, 
zukunftsträchtiger Sporträume genutzt werden. 

Die Sporthalle wird weiterhin für den Sportbetrieb benötigt. 

 

3.0 Sporthallenplanung 



3.3 Mehrzweckhalle (Tennisanlage/Tennishalle)  
 
Gemäß den Beschlüssen wird die Tennisanlage in der Bürgermeister-
Steenbock-Str. bis auf weiteres weiter betrieben. 

Die Tennishalle wird mit Beginn der Wintersaison 2016/2017 in eine Mehrzweckhalle 
umgewandelt.  
Weitere Sportarten werden hier ihren Trainingsbetrieb aufnehmen. In einem ersten 
Schritt wird der SV Henstedt-Ulzburg auf einen Feld künftig zusätzlich den  
Bogensport betreiben. 

Die Darts Abteilung hat ebenfalls in den Räumlichkeiten der Sportanlage ihr  
Zuhause gefunden. 
 
In einem zweiten Schritt wird auf einem Feld ein Schwingboden aufgebracht,  
der sowohl Tennis als auch andere Sportarten zulässt. 

3.0 Sporthallenplanung 



3.4 Bürgerpark  
 
Das ehemalige Tennis-Gastronomie-Gebäude im Bürgerpark wird zu einer 
neuen Begegnungsstätte für Mitglieder und Besucher des Parks umgebaut 
und in das Sportstättenentwicklungsprojekt mit einbezogen. 

Konzeptionelle Entwicklung mit Bewegungssport im Bürgerpark sind 
�H�E�H�Q�I�D�O�O�V���L�Q���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J�������%�H�L�V�S�L�H�O�����,�Q���G�H�Q�������H�U���-�D�K�U�H�Q���Ä�7�U�L�P�P���'�L�F�K���3�I�D�G�³�� 

 

3.0 Sporthallenplanung 



3.5 Schulsportstätten  
 
Bei allen zuvor beschriebenen Vorhaben ist die gemeinsame Nutzung der 
Schulsportstätten (Schule und Sportverein) unverändert vorgesehen. Eine 
weitere Reduzierung der Zeiten in den Schulsportstätten durch die Schulen, 
erhöht den Druck auf die Zeiten, die der SV Henstedt-Ulzburg in exklusiv 
genutzten Sportstätten bereitstellen kann. 

Auch hier würde bei weiteren Reduzierungen der Jugendtrainingszeiten bis 
18:00 Uhr neuer Bedarf entstehen, der nur durch den Bau einer neuen 
Mehrfeldturnhalle gedeckt werden könnte. 

3.0 Sporthallenplanung 



3.7 weitere Bilderoptionen für unseren neuen Sportpark  
 

3.0 Sporthallenplanung 



3.7 weitere Bilderoptionen für unseren neuen Sportpark  
 

3.0 Sporthallenplanung 



3.6 weitere Bilderoptionen für unseren neuen Sportpark  
 

3.0 Sporthallenplanung 



Herzlichen Dank 
für 

Ihre Aufmerksamkeit!! 


